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MAG. CHRISTIAN KERN 

BUNDESKANZLER 

 
 

 

 

An die 
Präsidentin des Nationalrats 
Doris BURES 
Parlament 
1017     W i e n 

GZ: BKA-353.110/0079-I/4/2016 Wien, am 21. November 2016 

 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
 
 
die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen 

haben am 22. September 2016 unter der Nr. 10360/J an mich eine schriftliche par-

lamentarische Anfrage betreffend Stellungnahme des Bundeskanzleramtes, Sektion 

Verfassungsdienst vom 1. Dezember 2015 gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 und 2: 

 Wie lautet der Inhalt der zitierten Stellungnahme des Bundeskanzleramtes, Sekti-
on Verfassungsdienst vom 1. Dezember 2015? (Bitte um Übermittlung.) 

 Wie lautet der Inhalt der zitierten "Kurzeinschätzung betreffend Zuständigkeit zur 
Kostentragung für bestimmte Maßnahmen im Zusammenhang mit der Flüchtlings-
krise" des Bundeskanzleramtes, Sektion Verfassungsdienst vom 23. September 
2015? (Bitte ebenfalls um Übermittlung.) 

 

Ich verweise auf die Anlagen 1 und 2. 

 

Anlagen 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Mag. KERN 
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